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Regeste

Grundstückgewinnsteuer

Erwägungen

E. 2
Mit der Beschwerde in Steuersachen können gemäss § 45 Abs. 2 VPO alle Mängel des
angefochtenen Entscheids und des vorangegangenen Verfahrens gerügt werden. Dem
Kantonsgericht kommt im vorliegenden Fall somit volle Kognition zu.

E. 3
Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Kantonsrichter Gerichtsschreiberin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


